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1. Regelungen für geförderte Büroberatungen – Beratungsbestimmungen der AKBW 
1.1 Die Architektenkammer Baden-Württemberg (AKBW) vermittelt Architekt:innen und Stadtpla-

ner:innen in Baden-Württemberg auf Antrag eine bezuschusste Büroberatung im Rahmen ihres 
vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg geförderten Beratungsprogramms. Es gilt die 
Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums für Beratungen von kleinen und mittleren Un-
ternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie von Büros der Freien Berufe (Beratungsrichtlinie) 
vom 7. Januar 2019 in der ab 1. Januar 2025 gültigen Fassung (siehe Anlage 1). Träger des 
Projekts ist die Architektenkammer Baden-Württemberg, die das Beratungskontingent verwaltet 
und die Abrechnung der Zuschüsse übernimmt; sie legt den Rahmen für die Beratungen fest 
und vermittelt den Vertrag zwischen Berater:in und Antragstellenden.  

1.2 Die geförderte Beratung soll die Unternehmen insbesondere in technischen, wirtschaftlichen 
und organisatorischen Fragestellungen unterstützen. Die Analysen, Bewertungen und Empfeh-
lungen sollen zur Entscheidungsvorbereitung für bestehende Unternehmen und Büros der 
Freien Berufe sowie Gründungsvorhaben dienen. Ziel sind betriebsindividuelle tragfähige Lö-
sungen. Beratungen sind möglich als 
1.2.1 Konzeptionelle Beratungen als allgemeine Beratung zur Stärkung der Leistungs- und 

Wettbewerbsfähigkeit und zur Anpassung an sich verändernde Wettbewerbsbedingungen. 
 Durch konzeptionelle Beratungen über alle wirtschaftlichen, technischen, finanziellen und 

organisatorischen Fragestellungen der Unternehmensführung und der Anpassung an 
neue Wettbewerbsbedingungen sollen unternehmerische Entscheidungen vorbereitet, 
konkrete Problemlösungen und Verbesserungsvorschläge entwickelt sowie Anleitungen 
zu ihrer Umsetzung gegeben werden. 

1.2.2 Lotsen- und Erstberatungen als Vorgründungsberatung zur Unterstützung von Büro-
bzw. Unternehmensgründungen und Betriebsübernahmen. 

 Durch Lotsen- und Erstberatungen soll in der Vorgründungsphase Hilfestellung für die Vor-
bereitung und Durchführung des beabsichtigten Gründungsvorhabens gegeben werden. 
Zu Gründungsvorhaben zählen Neugründungen, Betriebsübernahmen, tätige Beteiligun-
gen und Franchisenehmerschaften. 

1.3 Gegenstand der Beratungen können alle für die Gründung, Übernahme oder Führung eines Archi-
tekturbüros relevanten Fragestellungen sein, beispielsweise mit den Themenschwerpunkten 

 im Bereich konzeptionelle Beratung 
- Partnerschaft, Kooperation, Gesellschaftsform  
- Personalentwicklung / Coaching / Supervision 
- Mitarbeiterbindung bzw. Partnersuche auch für Nachfolge / Büroübergabe 
- Bürowirtschaftlichkeit, Status, Bürowert 

 im Bereich Bürobetrieb 
- Zeit- und Kostenkontrolle 
- Büroorganisation, Kommunikation, Mitarbeitereinsatz  
- Projektorganisation und -bearbeitung, EDV-Einsatz 
- Baukostenplanung / Honorarmanagement 

 im Bereich Marketing 
- Marktanalysen und Büro-Strategie 
- Büro-Leistungsprofil 
- Akquisition und Auftragsbeschaffung  
- Werbung und Präsentation 
- Netzwerkbildung / Kommunikation 

1.4 Antragsberechtigung und Förderausschluss richten sich nach den Bestimmungen der Bera-
tungsrichtlinie des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg (Anlage 1). Insbesondere sind 
Beratungen auf in Baden-Württemberg ansässige oder zu gründende Architektur- und Stadtpla-
nungsbüros nach der KMU-Definition beschränkt.  
Ausgeschlossen sind insbesondere gutachterliche Stellungnahmen wie z.B. Wertermittlungen, 
ebenso wie über den Rahmen einer Beratung hinausgehende Leistungen. 
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1.5 Je Büro und Jahr ist eine geförderte Beratungseinheit möglich. In der Regel besteht eine Be-
ratungseinheit aus 2 Tagewerken á jeweils 8 Stunden. Dies umfasst sämtliche Aufwendungen 
der Berater:innen im Zusammenhang mit der Durchführung des Förderprogramms bzw. der Be-
ratungen und beinhaltet neben dem eigentlichen Beratungsgespräch alle aufgewendeten Aus-
gaben und Einsatzzeiten inkl. Nebenkosten, z.B. Vor- und Nachbereitung, Fahrt- und Wartezei-
ten, Berichtsabfassung, Versand und Porto, Koordination und Abrechnungen inkl. der Abstim-
mung mit der AKBW.  

 Vorgründungsberatungen als Lotsen- und Erstberatung in der Vorgründungsphase umfassen 
maximal 1,5 Tagewerke.  

 Das eigentliche Beratungsgespräch umfasst mindestens 2 Stunden. Ist der tatsächlich erbrachte 
Gesamtberatungsaufwand ausnahmsweise kürzer als 2 bzw. 1,5 Tagewerke, wird die Beratung 
anteilig abgerechnet (siehe Ziffer 1.13). 

 Über die geförderten Beratungseinheiten hinausgehende Beratungszeiten sowie Leistungen außer-
halb der Bestimmungen sind nicht Gegenstand der geförderten Beratung. Eine eventuelle Inan-
spruchnahme kann gegebenenfalls direkt mit den Berater:innen vereinbart und abgerechnet werden. 

1.6 Die Beratungen werden in der Reihenfolge der Anträge vermittelt. Das jährliche Beratungskon-
tingent ist begrenzt. Ein Rechtsanspruch auf eine geförderte Beratung besteht nicht.  

1.7 Für die Inanspruchnahme der geförderten Beratung ist von den antragstellenden Architektur- 
und Planungsbüros bzw. Gründer:innen das in der Anlage zur Verfügung gestellte zweiseitige 
Formular „Antrag für eine geförderte Büroberatung - Vertrag über Beratungsleistungen / Eigener-
klärung gemäß Artikel 6 Nummer 2 AGVO“ (Anlage 2) vollständig auszufüllen und auf beiden 
Seiten zu unterzeichnen.  

 Da die Förderung nach Maßgabe u.a. der Verordnung Nr. 651/2014 der Kommission zur Fest-
stellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwen-
dung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union – All-
gemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) gewährt wird, sind die Angaben in der Eigen-
erklärung zwingend erforderlich. 

1.8 Das ausgefüllte und unterzeichnete Formular ist bei der Landesgeschäftsstelle der Architekten-
kammer, Geschäftsbereich Architektur und Baukultur, per Post oder per E-Mail einzureichen. 
Die AKBW leitet diese nach positiv ausgefallener Prüfung der Fördervoraussetzungen an die 
Berater:innen zur Gegenzeichnung weiter. Vor Vertragsannahme nehmen diese für eine erste 
Abstimmung Kontakt zu den Antragstellenden auf. Die gegengezeichneten Verträge werden den 
Antragstellenden und der Architektenkammer durch die Berater:innen zugestellt.  

 Mit Unterzeichnung beider Parteien ist somit der Vertrag über Beratungsleistungen geschlos-
sen. Antragstellung und Vertragsabschluss müssen vor Beratungsbeginn erfolgen.  

1.9 Die Berater:innen werden innerhalb von sechs Wochen nach Vertragsschluss den konkreten 
inhaltlichen Beratungsbedarf abstimmen und den Termin für das persönliche Beratungsge-
spräch mit den Antragstellenden vereinbaren. Der Termin muss innerhalb eines halben Jahres 
nach Antragstellung, in jedem Fall aber noch im Jahr der Antragstellung stattfinden. Eine ein-
vernehmlich vereinbarte Verschiebung innerhalb dieses Zeitrahmens ist möglich. Die Berater:in-
nen haben die Beratungstermine der Kammer unverzüglich mitzuteilen. 

1.10 Jede Vertragspartei kann bis zu einer Woche vor dem vereinbarten Beratungsgespräch von dem 
Vertrag zurücktreten. Danach kann der Vertrag nur noch schriftlich aus wichtigem Grund außer-
ordentlich gekündigt werden. Im Falle des Rücktrittes bzw. der außerordentlichen Kündigung 
sind der anderen Vertragspartei jedoch die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen und nachge-
wiesenen Kosten und Aufwendungen zu erstatten, es sei denn, die andere Vertragspartei hätte 
den wichtigen Grund bei einer außerordentlichen Kündigung zu vertreten. 

1.11 Die individuellen Beratungen erfolgen nach Absprache der Beteiligten im jeweiligen Architektur-
büro oder in den Geschäftsräumen der Beratenden. Bei Bedarf können nach entsprechender 
Abstimmung die Beratungen auch in Räumen der Landesgeschäftsstelle der Architektenkam-
mer durchgeführt werden, sofern dort Kapazitäten verfügbar sind. 
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1.12 Die Antragstellenden stellen alle für die Büroberatung erforderlichen Informationen und Unter-
lagen zur Verfügung. Nach Durchführung des Beratungsgesprächs erstellt der Berater bzw. die 
Beraterin auf Basis der vorliegenden Daten innerhalb einer Frist von vier Wochen einen Bera-
tungsbericht nach den Bestimmungen der Beratungsrichtlinie des Wirtschaftsministeriums Ba-
den-Württemberg (Anlage 1). Die Architektenkammer erhält von den Berater:innen eine Mehr-
fertigung des Beratungsberichts. Er ist auf die jeweilige Unternehmenssituation zugeschnittenen 
und enthält Angaben zur Aufgabenstellung, dem festgestellten Ist-Zustand, gegebenenfalls mit 
festgestellten Mängeln, und zum angestrebten Soll-Zustand mit Verbesserungsvorschlägen und 
einzuleitende Maßnahmen sowie eine Ergebniszusammenfassung.  

 Bei Vorgründungsberatungen enthält der Bericht in der Regel auch eine Beurteilung über die 
Tragfähigkeit des beabsichtigten Gründungsvorhabens und Informationen zum weiteren Vorge-
hen zur Umsetzung des beabsichtigten Gründungsvorhabens sowie Hinweise zu weiteren Be-
ratungs- und Fördermöglichkeiten.  

 Die Berichte sind den Antragstellenden zusammen mit vorbereiteten Empfangsbestätigungen so-
wie Beurteilungsbögen zu übergeben. Diese verpflichten sich, der AKBW die gegengezeichnete 
Empfangsbestätigung sowie den ausgefüllten Beurteilungsbogen unverzüglich zu übermitteln.  

1.13 Die Berater:innen rechnen die Gesamtberatungsleistungen gegenüber den Antragstellenden 
nach Tagewerken ab. Eine Beratungseinheit wird in der Regel mit zwei Tagewerken berechnet; 
ein Tagewerkhonorar beträgt 800,00 € zzgl. gesetzl. MwSt. und umfasst sämtliche Aufwendun-
gen der Auftragnehmer im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrags. Liegt der ge-
samte Aufwand ausnahmsweise unter dem Zeitaufwand von zwei Tagewerken, ist das Honorar 
für die Beratungseinheit zeitanteilig anzusetzen. Bei Vorgründungsberatungen werden in der 
Regel 1,5 Tagewerke abgerechnet. 

 Die Berater:innen stellen den Antragstellenden das Gesamthonorar inkl. Mehrwertsteuer in 
Rechnung. Der Landeszuschuss sowie der Zuschuss der AKBW (Förderbetrag) werden vom 
Bruttogesamthonorar in Abzug gebracht und der von den Antragstellenden an die Berater:innen 
zu erstattende Differenzbetrag auf der Rechnung gesondert ausgewiesen. Die Antragstellenden 
sind verpflichtet, den Berater:innen diesen Betrag zu erstatten. 

 Sind die Bestimmungen für eine geförderte Büroberatung aus Gründen, die von den Antragstel-
lenden zu vertreten sind, nicht eingehalten, entfällt der Anspruch auf die Zuschüsse und die 
Antragstellenden haben dem Berater:innen bei durchgeführter Beratung das Gesamthonorar zu 
begleichen. 

1.14 Der Zuschuss je Tagewerk durch das Land Baden-Württemberg beträgt 350 Euro. Da die För-
derintensität unter 50 % liegt, erfolgt die Förderungen nach Artikel 18 AGVO. Vor Inanspruch-
nahme der Beratungsleistung ist daher der Antrag mit den in Artikel 6 Nummer 2 AGVO genann-
ten Angaben bei der Architektenkammer zu stellen – siehe oben 1.7. 

 Die zusätzliche Förderung durch die Architektenkammer richtet sich nach dem Status der An-
tragsstellenden bzw. der Art der Beratung und beträgt je Tagewerk 
- bei allgemeiner Beratung 90 Euro 
- bei Vorgründungsberatung  130 Euro 

 Da eine Beratungseinheit i.d.R. mit zwei Tagewerken abgerechnet wird (siehe 1.13), ergibt sich 
somit i.d.R. ein Eigenanteil der Beratenen je Beratungseinheit  

 Beratungshonorar 1.600 € ./. Landeszuschuss 700 € ./. AKBW-Zuschuss 180 € 
   = Eigenanteil 720 € 
 und bei Vorgründungsberatungen als Lotsen- und Erstberatung mit 1,5 Tagewerken 
 Beratungshonorar 1.200 € ./. Landeszuschuss 525 € ./. AKBW-Zuschuss 195 € 
   = Eigenanteil 480 € 
 zuzüglich der von den Beratenen zu leistenden Mehrwertsteuer auf das Gesamthonorar der 

Beratung.  
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1.15 Die Bestimmungen des Datenschutzes werden berücksichtigt. 
 Antragstellende werden hiermit darauf hingewiesen, dass ihre Angaben EDV-technisch 

verarbeitet werden, soweit dies für die Abwicklung des Beratungsprogramms und die 
Zuschussbearbeitung erforderlich ist. 
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Vertrag über Beratungsleistungen  

Koordinierender Träger der Förderung 
 Architektenkammer Baden-Württemberg 

bueroberatung@akbw.de 
 

 

 

Büroname  
(bei Beratung von Unternehmen) 
  
Vorname, Name 

 
AL.-Nr.  
 

Straße, Hausnummer 
  

Postleitzahl, Ort 

Telefon 
   
E-Mail  
  ggf. Bürostempel 

Als Angehörige/r der Freien Berufe beauftrage ich hiermit im Rahmen des von der Architektenkammer Baden-Würt-
temberg – AKBW – durchgeführten sowie vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württem-
berg geförderten Beratungsprogramms den/die von mir ausgewählte/n Berater/in  

 Karen Krönert, Dipl.-Ing.  Andreas Preißing, Dipl.-Betr.wirt.(FH), MBA 
 Werner Preißing, Dr.-Ing.  Hansjörg Selinger, Dipl.-Ing.(FH) Dipl.-Wirtsch.Ing.(FH) 
 Felicitas Steck, Dipl.-Vw.     

mit der Durchführung einer Büroberatung nach den Beratungsbestimmungen im AKBW-Merkblatt Nr. 220, Stand Januar 
2025, sowie der "Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums für Beratungen von kleinen und mittleren Unterneh-
men der gewerblichen Wirtschaft sowie von Büros der Freien Berufe“ (Beratungsrichtlinie) in der ab 1. Januar 2025 gülti-
gen Fassung. Diese Bestimmungen habe ich jeweils zur Kenntnis erhalten und bin damit einverstanden. Sie sind Bestand-
teil dieses Beratungsvertrages.  

Die Beratung soll am _______________ [auszufüllen von Berater:in] beginnen und erfolgt als 

 Vorgründungsberatung als Lotsen- und  
Erstberatung in der Vorgründungsphase oder  allgemeine Beratung zur Existenzfestigung bzw. 

Sicherung und Fortführung des Bürobetriebs 
mit den Themenschwerpunkten 

 1. Partnerschaft, Kooperation, Gesellschaftsform   8. Baukostenplanung / Honorarmanagement 
 2. Personalentwicklung / Coaching / Supervision  9. Marktanalysen und Büro-Strategie  
 3. Vorbereitung Nachfolge / Büro-Übergabe   10. Büro-Leistungsprofil 
 4. Bürowirtschaftlichkeit, Status, Bürowert   11. Akquisition und Auftragsbeschaffung  
 5. Zeit- und Kostenkontrolle  12. Werbung und Präsentation 
 6. Büroorganisation, Mitarbeitereinsatz  13. Netzwerkbildung / Kommunikation 
 7. Projektorganisation / -bearbeitung, EDV-Einsatz  14.  

Unterlagen und Bericht 
Die Antragstellenden stellen alle für die Büroberatung erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung. Der Berater bzw. 
die Beraterin erstellt nach Durchführung des Beratungsgesprächs auf Basis der vorliegenden Daten innerhalb einer Frist von 4 Wochen 
einen Beratungsbericht nach den Bestimmungen dieses Vertrags. Der Bericht ist den Antragstellenden zusammen mit der vorbereite-
ten Empfangsbestätigung sowie einem Beurteilungsbogen zu übergeben. Die Antragstellenden verpflichten sich, der AKBW die ge-
gengezeichnete Empfangsbestätigung sowie den ausgefüllten Beurteilungsbogen unverzüglich zu übermitteln. (siehe Ziffer 1.12 
AKBW-Merkblatt Nr. 220) 

Vergütung für die Beratung 
Die Beratenden rechnen die Beratungen gegenüber den Antragstellenden nach Tagewerken ab. Eine Beratungseinheit wird in der 
Regel mit zwei Tagewerken berechnet, bei Vorgründungsberatungen mit 1,5 Tagewerken; ein Tagewerkhonorar beträgt 800,00 € zzgl. 
gesetzl. MwSt. und umfasst sämtliche Aufwendungen der Beratenden im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrags. Liegt 
der gesamte Aufwand ausnahmsweise unter dem regulären Zeitaufwand, ist das Honorar zeitanteilig anzusetzen. Der Landeszu-
schuss von 350,00 Euro je Tagewerk sowie der Zuschuss der AKBW werden als Förderbetrag von dem Bruttogesamthonorar in Abzug 
gebracht und der von den Antragstellenden an den Berater bzw. die Beraterin zu erstattende Differenzbetrag wird auf der Rechnung 
gesondert ausgewiesen. (siehe Ziffer 1.13 AKBW-Merkblatt Nr. 220) 

Rücktrittsrecht 
Jede Vertragspartei kann bis zu einer Woche vor dem vereinbarten Beratungstermin von diesem Vertrag zurücktreten. Im Übrigen 
wird auf Ziffer 1.10 AKBW-Merkblatt Nr. 220 verwiesen. 

_______________________________________________ _______________________________________________ 
Datum, Unterschrift Antragsteller:in Datum, Unterschrift Berater:in An
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Eigenerklärung gemäß Artikel 6 Nummer 2 AGVO 

Koordinierender Träger der Förderung 
 Architektenkammer Baden-Württemberg 

bueroberatung@akbw.de 
 

 

 

 
Büroangaben  
 

 Bestehendes Büro / Unternehmen  
 Jahr der Bürogründung _________ Vorjahresumsatz _________ Tsd. Euro 

oder 
 vor Gründung  

 Beratung zur Existenzgründung (einschl. Betriebsübernahmen)  
 
Betriebs-/ Bürogröße 
 

 Einzelunternehmen/-büro    
 1-4 Beschäftigte    
 5-9 Beschäftigte    
 10-19 Beschäftigte   
 ab 20 Beschäftigte   

 
 
Hinweise zur Beratung 
Das Beratungsangebot wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg mit einem Zuschuss von 350,00 
Euro je Tagewerk (1 TW entspricht acht Stunden) auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums für Bera-
tungen von kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie von Büros der Freien Berufe vom 7. Januar 2019 
(GABl. vom 30.01.2019, S. 26) in der ab 01.01.2025 gültigen Fassung gefördert.  
 
Beratungsausschluss 
Ausgeschlossen von der Förderung sind Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Artikel 1 Nummer 4 i.V.m. Artikel 2 Nummer 
18 Buchstabe a-e AGVO. Dies sind insbesondere Antragsteller, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet 
worden ist, sowie Antragsteller, die eine Vermögensauskunft gemäß § 802c der Zivilprozessordnung oder § 284 der Abgabenordnung 
abgegeben haben oder zu deren Abgabe verpflichtet sind.  
 

 Als Antragsteller:in eines Zuschusses für Beratungsleistungen wird bestätigt, dass wir kein Unternehmen in Schwierigkeiten 
im Sinne von Artikel 1 Nummer 4 i.V.m. Artikel 2 Nummer 18 Buchstabe a-e AGVO sind. 

 
Datenschutz: 
Die bei der Beratung gewonnenen Informationen dürfen ohne schriftliche Einwilligung der beratenen Personen nicht Dritten zugänglich 
gemacht oder im wirtschaftlichen oder persönlichen Interesse seitens der Kammer oder der Berater:innen verwertet werden. Dritte 
sind nicht Mitarbeiter der Bewilligungsstelle oder Prüfer der staatlichen Rechnungsprüfungsstellen oder Mitarbeiter der Landeskredit-
bank. Die Antragstellenden werden darauf hingewiesen, dass ihre Angaben EDV-technisch verarbeitet werden, soweit dies für die 
Zuschussbearbeitung erforderlich ist. Sie können den Datenschutzbeauftragten der Architektenkammer RA Ulrich Emmert postalisch 
unter esb Rechtsanwälte PartGmbB, Schockenriedstr. 8A, 70565 Stuttgart erreichen oder per E-Mail unter datenschutz@kanzlei.de. 
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